
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1991/9/26 8Ob587/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.09.1991

Norm

UbG §28

Rechtssatz

Als Abteilungsleiter im Sinne dieser Bestimmung sind auch der "Leiter der klinischen Abteilung" und der "Vorstand der

gemeinsamen Einrichtung" (§ 7 a Abs 1 und 2 KAG) anzusehen.

Entscheidungstexte

8 Ob 587/91

Entscheidungstext OGH 26.09.1991 8 Ob 587/91
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